
Finanzamt

Steuernummer Lfd.Nr. 1)

der Anlage

Anlage zur gesonderten – und einheitlichen – Feststellung nach § 18 Abs. 1 – 3 AStG
zur Feststellung der nach § 12 Abs. 3 AStG i. V. m. § 34c Abs. 1 und 2 EStG und

des § 26 Abs. 1 und 6 KStG zu berücksichtigenden Steuern

für das Wirtschaftsjahr 20 / Feststellungsjahr (Fj.) 20
ZeileGesamt Beteiligte(r)

lfd. Nr. 2)

Beteiligte(r)

lfd. Nr. 2)

€ € €

Beträge lt. Zeile 3 und 4 der Anlage ASt 1, 2, 3 B des siebtletzten Fj. 1

im Fj. abziehbare Steuern von den nach § 3 Nr. 41 EStG befreiten
Gewinnausschüttungen 2

im Fj. anrechenbare Steuern von den nach § 3 Nr. 41 EStG befreiten
Gewinnausschüttungen 3

Beträge lt. Zeile 7 und8der AnlageASt 1, 2, 3BdessechstletztenFj. 4

im Fj. abziehbare Steuern von den nach § 3 Nr. 41 EStG befreiten
Gewinnausschüttungen 5

im Fj. anrechenbare Steuern von den nach § 3 Nr. 41 EStG befreiten
Gewinnausschüttungen 6

Beträge lt. Zeile 11 und12derAnlageASt 1, 2, 3B des fünftletztenFj. 7

im Fj. abziehbare Steuern von den nach § 3 Nr. 41 EStG befreiten
Gewinnausschüttungen 8

im Fj. anrechenbare Steuern von den nach § 3 Nr. 41 EStG befreiten
Gewinnausschüttungen 9

Beträge lt. Zeile 15 und16derAnlageASt 1, 2, 3B des viertletztenFj. 10

im Fj. abziehbare Steuern von den nach § 3 Nr. 41 EStG befreiten
Gewinnausschüttungen 11

im Fj. anrechenbare Steuern von den nach § 3 Nr. 41 EStG befreiten
Gewinnausschüttungen 12

Beträge lt. Zeile 19 und 20 der AnlageASt 1, 2, 3 B desdrittletzten Fj. 13

im Fj. abziehbare Steuern von den nach § 3 Nr. 41 EStG befreiten
Gewinnausschüttungen 14

im Fj. anrechenbare Steuern von den nach § 3 Nr. 41 EStG befreiten
Gewinnausschüttungen 15

Beträge lt. Zeile 33 und 34 der Anlage ASt 1, 2, 3 B des vorletzten Fj. 16

im Fj. abziehbare Steuern von den nach § 3 Nr. 41 EStG befreiten
Gewinnausschüttungen 17

im Fj. anrechenbare Steuern von den nach § 3 Nr. 41 EStG befreiten
Gewinnausschüttungen 18

Beträge lt. Zeile 37 und 38 der Anlage ASt 1, 2, 3 B des letzten Fj. 19

im Fj. abziehbare Steuern von den nach § 3 Nr. 41 EStG befreiten
Gewinnausschüttungen 20

im Fj. anrechenbare Steuern von den nach § 3 Nr. 41 EStG befreiten
Gewinnausschüttungen 21

Beträge lt. Zeile 41 und 42 der Anlage ASt 1, 2, 3 B des laufenden Fj. 22

im Fj. abziehbare Steuern von den nach § 3 Nr. 41 EStG befreiten
Gewinnausschüttungen 23

im Fj. anrechenbare Steuern von den nach § 3 Nr. 41 EStG befreiten
Gewinnausschüttungen 24

Summeder im laufendenFeststellungsjahr geltend gemachtenSteuerbefreiungen
nach § 3 Nr. 41 EStG 25

Summe der abziehbaren Steuern von den nach § 3 Nr. 41 EStG befreiten
Gewinnausschüttungen i. S. d. § 12 Abs. 3 AStG 26

Summe der anrechenbaren Steuern von den nach § 3 Nr. 41 EStG befreiten
Gewinnausschüttungen i. S. d. § 12 Abs. 3 AStG 27

Summe der Steuern von den nach § 3 Nr. 41 EStG befreiten Gewinn-
ausschüttungen i. S. d. § 12 Abs. 3 AStG (Summe aus Zeilen 26 und 27) 28

1) Sind die Feststellungen für mehr als fünf Beteiligte zu treffen, so sind weitere Anlagen auszufüllen, die fortlaufend zu nummerieren sind.

2) Laut Anlage ASt-FB.
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Nur vom Finanzamt
auszufüllen

Diese Anlage ist
Bestandteil des Fest-
stellungsbescheids

für 20

Stempel des Finanzamts

‰
2) Laut Anlage ASt-FB.
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